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18. Gesetz: Besolclunf!$0<dnuog 1967; Arulemng (17. Novelle zur Besoldungsordnung 1967). 
14. Gesetz: Vertragsbedienstetenordnung 1979; Anderung (1. Novelle zur Vertragsbedlenstetenordnung 1979). 

18. 
Gesetz vom 13. Dezember 1979, mit dem 
die Besoldungsordnung 1967 geändert 
wird (17. Novelle zur Besoldungs-

ordnung 1967) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

genußfähigen Monatsbezug diese Dienstzulage 
statt mit den Beträgen gemäß Z. 6 der Anlage 3 
zur Besoldungsordnung 1967 mit folgenden 
Beträgen zugrunde zu legen: 

Dienstklasse I .................... . 
Dienstklasse TI ...............•.... 
Dienstklasse III .................. . 
Dienstklassen IV und V .......... . 

678 s, 
1 014 s, 
1185 s, 
1 351 s. 

Artikel IV Die Besoldungsordnung 1967, LGBI. für Wien . . .. 
Nr. 18/1967, in der Fassung der Landesgesetze Be! Beamten, die vor dem 1. Janner 1973 
LGBI. für Wien Nr. 3011967, 34/1967, 26/1968, 

1 
aus dem Dienststand ausgeschieden sind und 

45/1969 15/1971 411972 10/1972 6/1973 18/ in deren ruhegenußfähigem Monatsbezug eine 
1974, SS/1974, 2411976, 9it977, 28/1977, 7/l978, Feuerwehr-~hargenzulage enthalten ist, ist dem 
26/1978 und 6/1979 wird wie folgt geändert: ruhegenußfähigen ;\fonatsbezug die Feuerweht

Chargenzulage statt mit den Beträgen gemäß 
Z. 11 und 12 der Anlage 3 zur Besoldungsord
nung 1967 mit folgenden Beträgen zugrunde 
zu legen: 

Die Anlage 2 zur Besoldungsordnung 1967 
und die Anlage 3 zur Besoldungsordnung 1967 
erhalten die Fassung gemäß den Beilagen. 

Artikeln 
Bei Beamten, die"vor dem 1. Jänner 1972 aus 

dem Dienststand ausgeschieden sind und in 
deren ruhegenußfähigem Monatsbezug eine 
Pflegedienst-Chargenzulage enthalten ist, ist dem 
ruhegenußfähigen Monatsbezug. die Pf!egedienst
Chargenzulagc statt mit den Beträgen gemäß 
Z. 3 der Anlage 3 zur Besoldungsordnung 1967 
mit folgenden Beträgen zugrunde zu legen: 

1 242 S für Lehrassistenten, 
Lehrhebammen, 
Lehrschwestern (Lehrpfleger), 
Lehrvorsteher (Lehrobednnen), 
Leitende Lehrassistenten, 
Oberassistenten, 
Oberinnen, 
Oberschwestern (Oberpfieger), 
Pflegevorsteher, 
Schuloberinnen; 

744 S für Stationsassistenten, 
Stationshcbammen„ 
Stationsschwestern (Stationsplleger). 

Artikel m 
Bei Beamten, die vor dem 1. Jänner 1972 aus 

dem Dienststand ausgeschieden sind und in 
deren ruhegenußfähigem Monatsbezug eine 
Dienstzulage für den gehobenen medizinisch
technischen Dienst enthalten ist, ist dem ruhe-
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1 388 S für Hauptbrandmeister; 
868 S für Oberbrandmeister; 
437 S für Brandmeister, 

Inspektions-Rauchfangkehrer, 
Löschmeister. 

Artikel V 

Bei Beamten, die vor dem 1. Jänner 1978 
aus dem Die.nststand ausgeschieden sind und 
in deren rubegenußfühlgem Monatsbezug eine 
Dienstzulage für Fürsorgerinnen enthalten ist, 
ist dem ruhegenußfäbigen Monatsbezug diese 
Dienstzulage statt mit den Beträgen gemäß Z. 9 
der Anlage 3 zur Besoldungsordnung 1967 mit 
folgenden Beträgen zugrunde zu legen: 

Dienstklasse I ..................... . 
Dienstklasse II ................... . 
Dienstk!Jtsse III .................. . 
Dienstklassen IV und V .......... . 

Artikel VI 

678 s, 
1 014 s, 
1185 s, 
1 351 s. 

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1980 in Kraft. 

Artikel vn 
Die Gemeinde hat ihre in den Art. II bis V 

geregelten Aufgaben im eigenen Wirkungs
bereich zu besorgen. 

Der Lanidesbauptmann: Der Landesuntldirektor: 
Gratz Bandien 
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